
 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

(nach § 115 Stimmrechtsgesetz) 

betreffend 

Protokoll der Gemeindeversammlung 

vom 1. Juni 2023 

__________________________________________________________ 

 

 

Das Versammlungsbüro hat das Protokoll der Gemeindeversammlung 

nach den Vorschriften von § 114 des Stimmrechtsgesetzes geprüft und 

genehmigt. 

 

Die Protokollführung kann innert 10 Tagen, ab 5. Juni 2023 an gerechnet, 

durch Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden. 

 

Die Stimmberechtigten können die Protokolle der Gemeindeversammlung 

jederzeit bei der Gemeinde einsehen. 

 

6205 Eich, 05. Juni 2023 
 

 

       GEMEINDE EICH 


